
Leitfaden
r u m

Nachschlagen der Verordnungen.

i.

Welchen Religionöpartheyen die GewisseriSfteyheit
zustehe.

D-̂
ie freye ReligionSükung ist, nevst den in den Lttern Tole»

ranzpatentrn schon vezeichrieten GlandenSverwandten, auch

Nr.derDerordnung.

i . Den in Podgorze- ch uiederlaffeuden Armeniern,

». Den Wiedertäufern in Galizien. . .. .

A » s-



Leitfaden jil,« Nachschlageu

z. Den zu einer der geduldeten Neligioven übertretenden soge-
NaNNteN Deisten »«»«» »» «« .» »»»»»»»«»». ^. . »»»»». . » . . »», «. »» »»»» ,»

4. Und ssgenanuten NSraclittn bewilliget.

5. Die kleine Gemeinde der nicht vereinigten Griechen zu Lem-
-er - darf in einem Privathause ihren Golttödirust halten. . .

6. Den in Konstanz sich niederlassenden Genfern wird ohne Un¬
terscheid ihrer Anzahl der dffenttiche Gotteödieust eingestanden. . . . .

Die Wirkungen der gestatteten Gewlssensfreyheit' find unter andern

7 . Daß die Protestanten von der augsburgischen zur helvetischen
Kirche , oder gegenseitig übertreten,.

L. Sich mit katholischen Personen verheurathen kdnnen.

9. Me gegründeten Beschwerden der Alatholischen sind abzustellen.

rs . Die dem Duidungssysteme widersprechendenStellen der al.
ten Privilegien find alS erloschen anrusehm. .

i r. Die sogenannten Deisten, Israeliten , und andere derglei'
chen Schw - rmer habe» auf die Toleranz keinen Anspruch. .

n.

Ehen der Protestanten.

Die Ehen

ir . Zwischen den im zweyten Grade verwandten Personen find
auch in Ansehung der Protestanten verboten, . . .
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. der Derordnung en. -

iz . HeuratW zwischen Protestanten und Katholiken find MMch.
Jedoch mUm die Ehen der geduldeten Religion - verwandten,

«4. Mit Ausnahme der Grafschaft Falkenstein , . . . . .

,5 . in den katholischen Kirchen bffentlich verkündet werden .. .

m.
Gottesdienst und Auswahl der Pastoren.

Zu Kirchendiensten sind

rs . Die auS den herzoglich sächsischen Landen gebürtigen zu-
julaffen . . . .

17. Kein Fremder kann zur Inspekloratsstelke in der Grafschaft
Falkenstein gelangen.

18. Die zu Konstanz sich niederlassende Genfer Kolonie,.

19. Go wie auch die nicht unirte griechische Gemeinde zu Lemberg,
dürfen , ohne Rücksicht auf die Normalzahl , öffentlichen Gottesdienst halten.

20 . Nur unter gewissen Einschränkungen wird den Pastoren in
Privathaüsern das Abendmahl zu reichen,.

21 . Religionsunterricht zu geben, . .

22 . oder bei den benachbarten Gemeinden feyerlichen Gottes«
dienst zu halten gestattet . . .

IV.

Konsistorien und Superintendenten.
Für beyde protestantischen Kirchen werden

LZ. Superintendenten mit einem bestimmten Gehalte angestellt.
A z 24.
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Leitfaden zum Nnchschlagen der Brrord ««nsea.

,4 . Diesen liegt jährlich die Kirchenvisitatkon ob. .

25. Sie find den in Wien Medergesetzten Konsistorien unter¬
geordnet. . .

26 . Die Wienerischen Konsistorien besorgen die in ihren Geschäfts-
kreis einschlagenden Angelegenheiten nach Vorschrift der ausgefertigteu Ln»
ßruktion, . . . .

-7. Und erheben die ihnen bewilligten Taxen.

Nr .der Verordnung.
- 7 -
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v.

Verbindlichkeiten der Protestanten in Bezug auf die
herrschende Kirche und die katholische Geistlichkeit.

s8 . Mit Ausnahme der Grafschaft Falkenstein, . . . . . . .

29 . Müssen auch die Ehen der Protestanten in den katholischen
Kirchen rundgemacht werde » , . . .

Zo. Sie Protestanten zahlen noch ferner die Stolgebühren,.

zl . Und andere bisher an die katholischen Seelsorger entrichtete
Beiträge . . .

24.

».

r.
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VI.

Wirksamkeit der politischen Behörden in Bezug auf
das Toleranjwesen.

Der Subernien und politischen Behörden müssen

z ». Allen gegründeten Beschwerden der Protestanten abhelfen . . 2»

33 . Sie untersuchen die Beschwerden gegen die Pastoren , wenn
Ls sich bloß um politische Gegenstände handelt , ohne Briziehung eines Su¬
perintendenten, . . . . si

34 . Den im zweyten Grade verwandten Akatholischen dürfen sie
keine Chedispensation ertheilen . .

22 . §. Z.

2A.

ZA. Sogenannte Deisten , welche sich zu keiner tolerirten Lehre
bekennen wollen , werden bestrafet. 27.

Z6. In den von gemischten Religionspartheyen bewohnten Ge»
-enden find vorzüglich geschickte und bescheidene Seelsorger anzustellen. . . 4.

Z7. In den fkstgestkllten Terminen find über den Zuwachs oder
Abnahme der Protestanten , die Standlakellen rinzuschicken. Nr. i.

6.
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